
Der NSU-Untersuchungsausschu-
uss des Thüringer Landtags hat mit
dem in der Sondersitzung am 22.
August vorgelegten Abschlussbe-
richt Maßstäbe gesetzt und sich
bundesweit und auch international
Anerkennung für seine gründliche
und schonungslose Aufklärungsar-
beit zu den Hintergründen und Ver-
antwortlichkeiten des Entstehens
des NSU-Terrortrios in Thüringen er-
worben. In dieser eindrucksvollen
letzten Plenarsitzung hatte es frak-
tionsübergreifend Einigkeit gege-
ben, dass die Aufklärung weiterge-
hen müsse. Maßstab für den neuen
Thüringer Landtag sind dabei si-
cherlich die mit dem Abschlussbe-
richt (im Abschnitt C, Seiten 1630
bis 1633) vorgelegten gemeinsa-
men Empfehlungen des Untersu-
chungsausschusses, die wir fol-
gend dokumentieren.

C. Gemeinsame Empfehlungen
des Untersuchungsausschusses

C. 1. Maßnahmen zur Stärkung
der demokratischen Zivilgesell-
schaft und der Prävention gegen
Rechtsextremismus

Rechtsextremismus kann nicht als
politisches Randphänomen oder pu-
bertäres Zwischenstadium Jugendli-
cher abgetan und verharmlost werden.
Rechtsextremismus findet seinen
Nährboden in rassistischen Vorurteilen
und gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit auch in der Mitte der Ge-
sellschaft. Eine starke demokratische
Zivilgesellschaft ist deshalb unver-
zichtbar bei der Bekämpfung rechtsex-
tremistischer menschenverachtender
Ideologien, aus denen sich die Strafta-
ten des NSU entwickelt haben. 

Demokratieförderung, der Ausbau
von Teilhaberechten und die Schaffung
einer echten Willkommenskultur sind
die wirksamsten Präventionsmaßnah-
men gegen Menschenverachtung und
Intoleranz. Eine Verstetigung der Un-
terstützung und Förderung lokaler Ak-
teure, insbesondere auch getragen
durch eine verlässliche und solide fi-
nanzielle Ausstattung, ist dafür erfor-
derlich. Zivilgesellschaftliches Engage-
ment gegen Rechtsextremismus und
gegen alle Formen gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit ist daher zu un-
terstützen und zu fördern, wozu zuvor-
derst Anerkennung des persönlichen
Engagements durch Politik und Verwal-
tung zu zählen ist. Eine Kriminalisie-
rung dieses Engagements und persön-
lichen Einsatzes wirkt kontraproduktiv
sowie demotivierend und hat zu unter-
bleiben. Das aktuell in Thüringen be-
stehende Landesprogramm ist zu
überarbeiten und als klares Landes-
programm gegen Neonazismus, Ras-
sismus, Antisemitismus und alle For-
men gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit zu gestalten. Die Finanzie-
rung ist zu sichern und auszubauen.

den unter Beachtung bestehender
verfassungsrechtlicher Grenzen,
einschließlich der Änderung gesetz-
licher Regelungen

Auch konspirativ tätige Sicherheits-
behörden haben kein Recht auf Kon-
trollfreiheit - sie dürfen kein „Staat im
Staate“ sein, dem BürgerInnen
zwangsläufig Misstrauen und Ableh-
nung entgegenbringen müssen. Drin-
gend nötig ist die Entwicklung einer
Fehlerkultur statt dem Festhalten an
einem falsch verstandenen Corpsgeist
- ein falscher Corpsgeist hat auch die
Aufklärungsarbeit des Untersuchungs-
ausschusses massiv behindert. Selbst-
kritik und Selbstreflexion dürfen nicht
als eine persönliche Schwäche begrif-
fen werden, sondern als Zeichen und
eine Möglichkeit, aus eigenen Fehlern
zu lernen. In den Behörden ist ein Kli-
ma zu schaffen, in dem Mitarbeiter er-
mutigt werden, Kritik auch gegenüber
ihren Vorgesetzten zu äußern, und in
dem keine Angst besteht, dass der je-
weilige Vorgesetzte die Kritik nicht an-
nimmt und sich lediglich gestört fühlte.

C. 4. a. Verfassungsschutz

Die Mitglieder des Untersuchungs-
ausschusses sind sich einig, dass sich
institutionelle Konsequenzen für das
Landesamt für Verfassungsschutz Thü-
ringen ergeben müssen. Keine Einig-
keit besteht bei der Frage, wie diese
Konsequenzen ausfallen sollen.

C. 4. b. Polizei

Im Bereich der Polizei hält der Unter-
suchungsausschuss folgende Maßnah-
men für erforderlich:

-  Verbesserung der Aus- und Fortbil-
dung von Polizeibeamten im Bereich
Rechtsextremismus, insbesondere zu
dessen Gewaltpotential;

- Verstärkung der Vermittlung inter-
kultureller Kompetenz, insbesondere
im Rahmen der Polizeiausbildung;

- Pflichtprüfung in allen Fällen von
Gewaltkriminalität, ob die Tatmotive
aufgrund der Person des Opfers in ei-
nem rassistisch, antisemitisch, homo-
phoben, antiziganistischen oder einem
anderen politisch motivierten Hinter-
grund liegen könnten; zwingende nach-
vollziehbare Dokumentation der Prü-
fung;

- Verbesserung der Erfassung und
Einordnung rechtsextrem motivierter
Straftaten durch die Polizei;

- Verstärkung der Bemühungen,
Menschen mit Migrationshintergrund
für den Dienst in der Polizei zu gewin-
nen;

- Konsequente Verfolgung, Bekämp-
fung und Verhinderung rechtsextremer
Aktivitäten und Straftaten.
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Ein wissenschaftlicher Beirat oder zu-
mindest eine wissenschaftliche Beglei-
tung ist zur Beratung und Unterstüt-
zung der Akteure und zur Erforschung
aktueller Phänomene und Strategien
des Rechtsextremismus in Thüringen
sinnvoll. Rassismus muss als drängen-
des Problem endlich ernst genommen
und gesellschaftsübergreifend thema-
tisiert werden. Entsprechende Kampa-
gnen sollten in Zusammenarbeit mit
„People of Color“ und zivilgesellschaft-
lichen Akteuren entwickelt werden.

Der Erkenntnis über in der Mitte der
Gesellschaft verankertes rassistisches
Gedankengut sollte ebenso wie dem
z.T. bestehenden institutionell veran-
kerten Rassismus begegnet werden.
Die wissenschaftliche Aufarbeitung
und Forschung in den Themenfeldern
Neonazismus, Rassismus und Antise-
mitismus ist dabei elementarer Be-
standteil, um wirksam agieren zu kön-
nen.

C. 2. Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Rechtsextremismus - Kla-
re Grenzen setzen

Neben der Fortsetzung der Aufklä-
rung sollte eine Enquetekommission
„Rassismus“ Maßstäbe setzen und bei-
spielsweise Vorschläge für die öffentli-
che Auseinandersetzung mit gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit ent-
wickeln. Weitere mögliche Maßnah-
men sind:

- die öffentliche Auseinandersetzung
mit Beispielen gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit;

- die Prüfung von weiteren Organisa-
tionsverboten;

- die Erarbeitung eines Handlungs-
leitfadens gegen kommunale „Raumer-
greifungsstrategien“;

- verbesserte Aussteigerangebote
und -programme.

C. 3. Verbesserte demokratische
und parlamentarische Kontrolle der
handelnden Behörden

In einem demokratischen Rechts-
staat kann es keine kontrollfreien Räu-
me staatlichen Handelns geben. Emp-
fohlen wird:

- die Einrichtung einer unabhängigen
Clearingstelle für Beschwerden gegen
behördliches Handeln, an die sich Be-
troffene wie auch Mitarbeiter wenden
können;

- eine ausreichende personelle und
materielle Ausstattung von (parlamen-
tarischen) Kontrollinstanzen bei gleich-
zeitiger Ausweitung der Kontrollrechte
und Berichtspflichten.

C. 4. Notwendige Neuorganisati-
on der Sicherheits- und Justizbehör-

C. 4. c. Staatsanwaltschaft/Justiz

Der Untersuchungsausschuss emp-
fiehlt:

- die Einrichtung von Schwerpunkt-
staatsanwaltschaft(en) für Staats-
schutzdelikte;

- die Überprüfung unaufgeklärter De-
likte und Straftaten auf Bezüge zu
rechtsextremen Motiven;

- die gesetzliche Verankerung men-
schenverachtender Tatmotive als be-
sonderen Umstand bei der Strafzu-
messung in § 46 StGB;

- Eine Neudefinition fremdenfeindli-
cher Straftaten;

- eine Pflichtüberprüfung der durch
die Polizei vorgenommenen Einord-
nung des Deliktes durch den befassten
Staatsanwalt und ggf. mit Gründen ver-
sehene Abgabe in das vom Staatsan-
walt benannte Dezernat in der zustän-
digen Staatsanwaltschaft, insbesonde-
re bei Gewaltkriminalität, gemeinge-
fährlichen Straftaten und Straftaten
gegen die persönliche Ehre;

- die Verbesserung und Intensivie-
rung der Fortbildung von Richtern und
Staatsanwälten im Bereich „rechtsex-
trem motivierter Straftaten“;

- eine angemessene Behandlung und
Berücksichtigung des Bereichs
„rechtsextrem motivierter Straftaten
und Tatmotive“ im Rahmen der Juri-
stenausbildung in Studium und Refe-
rendariat;

- die unbegrenzte Archivierung von
Staatsschutzdelikten (Hauptstaatsar-
chiv).

C. 5. Verbesserung der Lage der
tatsächlichen und potentiellen Op-
fer rechtsextremer und rassisti-
scher Gewalt – Opferzeugen schüt-
zen und bei der Wahrnehmung ihrer
Rechte unterstützen

Eine schwere Hypothek bei der Auf-
arbeitung des Behördenversagens im
Zusammenhang mit dem NSU ist die
jahrelange Suche der Täter im Kreis
der Opfer und das ihren Familien damit
zusätzlich zugefügte Leid. Der Untersu-
chungsausschuss empfiehlt:

- Stärkung und Förderung der mobi-
len Beratungsprogramme;

- eine adäquate Finanzierung der Be-
ratungsstelle „EZRA“;

- eine Hinweispflicht auf spezialisier-
te Opferberatungsangebote analog
zum Weißen Ring etwa auf EZRA durch
Aushändigung ihrer Kommunikations-
daten und das Bereitstellen des jewei-
ligen Informationsmaterials in den
Räumen der Polizei und Justiz.           


